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Kerner allein verantwortete vierte
Teil des Buches (»Strafvollzug als
Prozess«) weggefallen bzw. in die
drei anderen Teile inhaltlich inte-
griert worden. Das Ergebnis dieser
(offenbar mit Kerner abgesproche-
nen) Neukonzeption lässt sich
durchaus sehen. Das Buch ist um ca.
100 Seiten kürzer geworden, und
hat auf den ersten Blick nur wenig
von seiner Substanz verloren. Es ver-
tritt insgesamt weiterhin eine aufge-
klärte, liberale Linie bei der Ausle-
gung des Gesetzes. Entgegen Ten-
denzen in der Praxis wird am
Vorrang des Vollzugszieles Resoziali-
sierung festgehalten (§ 6 Rz. 10) und
es wird ein Recht der Gefangenen,
an ihrer Behandlung mitzuwirken,
proklamiert (§ 6 Rz.78). Auch wird
kritisiert, dass die Gerichte den An-
stalten in zu vielen Fällen einen »ge-
richtsfreien Beurteilungsspielraum«
zugestehen (§ 7 Rz. 8). Und selbst
das leidige Problem der Nichtumset-
zung von Gerichtsurteilen durch die
Anstalten wird angesprochen (wenn
auch ohne Erwähnung des Reizwor-
tes »Renitenz«); zur Abhilfe für die-
ses skandalöse Phänomen wird im-
merhin eine Gesetzesänderung in
Erwägung gezogen (§ 9 Rz. 58).

Verstärkt worden sind die Aus-
führungen über den ausländischen
und internationalen Bereich (§ 3,
Rz. 18-65). Hier fließen offenbar
auch die Erfahrungen ein, die
Günther Kaiser bei der Inspektion
von Gefängnissen als deutsches Mit-
glied des Komitees zur Verhütung
von Folter gemacht hat. Weggefal-
len sind leider viele etwas
grundsätzlichere Überlegungen von
Kerner zu Arbeit, Freizeit, Unter-
richt, Außenweltkontakten, und der
»Auflockerung« des Vollzuges. Aus
seinem umfassenden Versuch einer
prozesshaften Darstellung des Voll-
zuges ist ein kurzer Abriss des for-
malen »Vollzugsverlaufs« (§ 13 ) ge-
macht worden. Das Ausscheiden des
Mitautors Kerner dürfte also doch
wichtige Nuancen und (erfri-
schende) innere Widersprüche be-
seitigt haben. Da hilft es auch
nichts, wenn hin und wieder O-Ton
Kerner für den geübten Leser identi-
fizierbar ist. Dies ist z.B. in einer Pas-
sage über individuelle und kollekti-
ve Mitwirkung der Gefangenen an
der Vollzugsgestaltung der Fall (jetzt
Schöch § 5 Rz.9–103; früher Kerner
§ 13, Rz. 22–47). Der Kontext hat
sich allerdings total geändert und
interessierten Lesern kann daher an

dieser wie an anderen Stellen nur
ein Blick in die Vorauflage empfoh-
len werden.

Auch das Sachregister ist überar-
beitet worden. Einige Stichproben
bringen verwirrende Ergebnisse.
Manche Begriffe, die im Buch schon
immer vorhanden waren, tauchen
im Register erstmals auf (z.B. Degra-
dierungszeremonie). Andere Begriffe
fehlen im Register wie im Buch: z.B.
Homosexualität, wozu Kerner im-
merhin noch eine Randziffer verfasst
hatte, die aber jetzt weggefallen ist.
Wieder andere Gegenstände sind im
Register nur unter unerwarteten
Stichworten zu finden. Das Stich-
wort »Sexualität« gibt es nicht, man
wird aber (mäßig) fündig, wenn
man unter »Ehe« nachschaut. Ein
anderes kurioses Beispiel ist das
Stichwort »Folter«, welches in der
Vorauflage noch vorhanden war
und nun nur noch unter »Anti-Fol-
ter« auftaucht. Darüber hinaus gibt
es jedoch zahlreiche wichtige Ge-
genstände, die im Register gar nicht
auftauchen, obwohl sie im Buch
sehr wohl vorhanden sind (z.B.
Computer, Gefährlichkeit, Men-
schenwürde, Taschengeld, Über-
gangshäuser etc.).

Insgesamt muss man dem Buch
bescheinigen, dass es (eher trotz als
wegen der Überarbeitung) ein Stan-
dardwerk zum Strafvollzug ist und
bleibt. Allein schon sein umfangrei-
ches Literaturverzeichnis macht es
zu einem unverzichtbaren Nach-
schlagewerk. Es bleibt zu hoffen,
dass die angekündigte billigere Stu-
dienausgabe bald ausgeliefert wird.
Und es bleibt zu wünschen, dass das
Sachregister zu diesem Zweck noch
einmal überarbeitet werden kann.

Johannes Feest
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Kamann: Handbuch Strafvollzug

Große Lücke geschlossen

Immer wieder fragen Gefangene
und deren Familienangehörige beim
Strafvollzugsarchiv nach dem »Rat-
geber für Gefangene«. Wir müssen
ihnen jedoch seit langem mitteilen,
dass das Buch vergriffen ist und im

übrigen in nahezu allen Vollzugsan-
stalten streng verboten war. Außer-
dem betrafen die juristischen Hin-
weise und Musterbegründungen des
»Ratgebers« ohnehin nur eine klei-
ne Auswahl von Fragen des Voll-
zugs- und Vollstreckungsrechts. Das
gilt auch für die Broschüre »positiv
in haft«, die von der Deutschen
AIDS-Hilfe kostenlos verschickt wird
und unter anderem die Infos des
Strafvollzugsarchivs enthält. Auch
diese Infos sind im Laufe der Jahre
immer wieder einmal in einzelnen
Anstalten angehalten worden (ein
Verfahren läuft derzeit beim Bun-
desverfassungsgericht). Andererseits
sind die juristischen Lehrbücher

und Kommentare für Nichtjuristen
weitgehend ungenießbar.

Diese leidigen Probleme dürften
durch das Erscheinen des hier rezen-
sierten Buchs der Vergangenheit an-
gehören. Autor ist der Richter und
Fachhochschuldozent Ulrich Ka-
mann. Genau genommen sind unter
den Buchdeckeln dieses Bandes
gleich zwei Handbücher vereint: ei-
nes zur Strafvollstreckung und eines
zum Strafvollzug (wo aber auch ande-
re Haftformen wie Abschiebungshaft
und Untersuchungshaft behandelt
werden). Primär wird mit dem Werk
das Ziel verfolgt, »Anwälten, Betreu-
ungspersonen und den Betroffenen
sowie deren Angehörigen praktische
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Hilfe« aufzuzeigen. Die Trennung
von Vollstreckung und Vollzug ist für
juristische Laien nicht immer nach-
vollziehbar, doch hilft ein ausführli-
ches Stichwortverzeichnis beim Fin-
den des Gewünschten. Vielleicht
wäre ein durchgehendes Alphabet in
einer künftigen Auflage dennoch be-
nutzerfreundlicher.

Das Buch enthält insgesamt über
500 Stichworte. Dabei werden die
unterschiedlichsten Bereiche und
Abstraktionsgrade abgedeckt:

Konkrete Fragen des Vollzugsall-
tags: z.B. »Absonderung«, »Geld«,
»Halbstrafe«, »Lockerungen/Urlaub«;
»Zweidrittel« scheint zunächst zu
fehlen, findet sich dann aber unter
dem etwas umständlichen Stichwort
»Aussetzung nach Vollstreckung von
2/3 einer zeitigen Freiheitsstrafe«.

Sonderprobleme einzelner Gefan-
genengruppen: »Ausländer«, »Behin-
derte«, »Frauen im Vollzug«, »Ju-
gendstrafe, Vollstreckung«, »Jugend-
strafe, Vollzug«, »Rentner« etc.

Möglichkeiten der Beschwerde und
des Rechtsschutzes: vom »Antrag auf
gerichtliche Entscheidung« bis zur
»Verfassungsbeschwerde«; die »Men-
schenrechtsbeschwerde« kommt gleich
zweimal vor (verteilt auf Strafvoll-
streckung und Strafvollzug).

Erläuterung des Inhalts wichtiger
abstrakter Begriffe: »Beurteilungs-
spielraum«, »Ermessen«, »Menschen-
würde« etc.

Die Auswahl ist sehr gut gelungen.
Über zusätzliche Stichworte kann
man dennoch nachdenken. Bei einer
Neuauflage sollten mindestens die fol-
genden (wegen ihrer großen prakti-
schen Bedeutung) berücksichtigt wer-
den: »DNA-Analysen«, »Folterverhü-
tung«, »Wiederaufnahmeverfahren«.

Die einzelnen Stichworte sind
knapp und auch für Laien lesbar ge-
halten. Ulrich Kamann geht stets
pragmatisch zu Werk: er favorisiert
einerseits liberale Auslegungen des
Gesetzes (wie die des AK StVollzG),
weist aber andererseits stets darauf
hin, wenn deren Umsetzung
schwierig werden könnte. Auch mit
gut begründeter Kritik an Vollzug,
Vollstreckung, Gnadenbehörden
hält der Autor nicht zurück. Dabei
kann er sich auf seine jahrelange Er-
fahrung als der für eine große An-
stalt zuständige Strafvollstreckungs-
richter berufen. In den Text sind
immer wieder hilfreiche »Hinweise
für den Verteidiger« eingefügt. Ver-
weise auf die wichtigste Rechtspre-
chung und auf die drei Kommenta-
re zum Strafvollzugsgesetz ergänzen
die Ausführungen des Autors. Auch
für Studierende stellt das Buch da-
her einen guten ersten Einstieg in
die Materie dar.

Durch Kamanns Handbuch wird
eine große Lücke in der deutsch-
sprachigen Literatur auf überzeu-
gende Weise geschlossen. Und selbst
zensurbeflissene Anstalten dürften
keinen Weg finden, dieses bemer-
kenswerte Buch den Gefangenen
vorzuenthalten. Umgekehrt ist zu
wünschen, dass es in möglichst al-
len Gefängnisbüchereien umge-
hend angeschafft wird. An Benut-
zern wird es gewiss nicht fehlen.

Johannes Feest

Ulrich Kamann
Handbuch für die
Strafvollstreckung und den
Strafvollzug, Recklinghausen:
ZAP-Verlag 2002
780 Seiten, 65,– €
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